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Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

+

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

• Kitas sollen ab 22. Februar für den Regel-
   betrieb unter Pandemiebedingungen öffnen.    
• An Grundschulen Präsenzunterricht im
   Wechselbetrieb ab dem 22. Februar, 
   Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt. 
• Weiterhin Fernunterricht an allen 
   weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren weiterhin 
   möglich. Ansprechpartner sind die Schulen 
   und Kitas vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen muss eine 
medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten, 
   Einsatzorten, sowie in Handwerks- und 
   Dienstleistungsbetrieben 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen. 

Ausnahme: Personal, das nicht direkt
   mit Patient*innen oder Bewohner*innen in 
   Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.
   • Während Veranstaltungen der Religions-
      ausübung

NEU

NEU

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

Landesweite Ausgangebeschränkungen 
sind aufgehoben.
Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 
100.000 Einwohner sieben  Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen 
überschritten ist.

Ansprechpartner der Stadt- und Landkreise
auf » Baden-Württemberg.de.

Ausgangsbeschränkungen NEU

Dienstleistungen
Geschlossen:
 Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 
       und innerhalb eines definierten 
       Zeitfensters übergeben werden.

Ab 1. März:
Friseure sollen ab 1. März wieder öffnen 
können, wenn es das Infektionsgeschehen 
zulässt. Voraussetzung ist eine vorherige 
Anmeldung und Reservierung der 
Kund*innen innerhalb eines Zeitfensters. 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer.
• Tragen von medizinischen Masken.
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang. 

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen. 

AbstandAbstand
haltenhalten

HygieneHygiene
praktizierenpraktizieren

Medizinische Medizinische 
Maske tragenMaske tragen

Corona-AppCorona-App
nutzennutzen

regelmäßigregelmäßig
lüftenlüften

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

NEU
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Ansprechpartner der Stadt- und Landkreise
auf » Baden-Württemberg.de.

Ausgangsbeschränkungen NEU

Einzelhandel
Der Einzelhandel bleibt weiterhin geschlossen. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
   können Abholangebote (Click & Collect) 
   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 
   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-
   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 
   Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
   arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
   Waren verkaufen, wenn die Produkte für
   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
   Sollte das Sortiment der verbotenen
   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
   einer räumlichen Abtrennung lediglich die
   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel). 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden..

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen

SARS-CoV2-Schnelltests für 
   Patienten*innen und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich. 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 
   sofern nicht online auch in Präsenz 
   durchführbar. 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.
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• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
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Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
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   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
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• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

Landesweite Ausgangebeschränkungen 
sind aufgehoben.
Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 
100.000 Einwohner sieben  Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen 
überschritten ist.

Ansprechpartner der Stadt- und Landkreise
auf » Baden-Württemberg.de.

Ausgangsbeschränkungen NEU
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Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

+

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

• Kitas sollen ab 22. Februar für den Regel-
   betrieb unter Pandemiebedingungen öffnen.    
• An Grundschulen Präsenzunterricht im
   Wechselbetrieb ab dem 22. Februar, 
   Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt. 
• Weiterhin Fernunterricht an allen 
   weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren weiterhin 
   möglich. Ansprechpartner sind die Schulen 
   und Kitas vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
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• In Arbeits- und Betriebsstätten, 
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   Dienstleistungsbetrieben 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen. 

Ausnahme: Personal, das nicht direkt
   mit Patient*innen oder Bewohner*innen in 
   Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.
   • Während Veranstaltungen der Religions-
      ausübung
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Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
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• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
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Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
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• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

Landesweite Ausgangebeschränkungen 
sind aufgehoben.
Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 
100.000 Einwohner sieben  Tage in Folge bei 
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Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers (Publikumsverkehr)
 Ausflugsschiffe
 Bibliotheken und Archive (Abholangebote
    möglich)
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Museen und Ausstellungen
 Opern
 Spielbanken- und hallen
 Theater
 Tierparks
 Volksfeste o.ä.
 Wettannahmestellen
 Zirkusse
 Zoologische und botanische Gärten

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Sport
Für Sport und Bewegung im öffentlichen 
Raum gilt die Regelung: Ein Haushalt 
plus eine weitere Person, die nicht zum 
Haushalt gehört. Kinder bis 14 Jahren 
werden dabei nicht mitgezählt. Für Sport 
auf weitläufigen öffentlichen oder privaten 
Sportanlagen, ist dagegen nur entweder 
alleine, zu Zweit oder mit den Angehörigen 
des eigenen Haushalts möglich.  

Alle weiteren öffentlichen und privaten 
Sportstätten sind für den Publikumsverkehr 
geschlossen:
 Fitnessstudios aller Art
 Schwimm- und Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Tanz- und Balettschulen
 Thermen und Saunen
 Vereinssportstätten
 Wettkampf-, Mannschafts- und

Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen die
Einrichtungen geöffnet werden.

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:
 Golfplätze
 Hundesportplätze
 Reitanlagen
 Tennisplätze
 Modellflugplätze

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthalts-
räume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Regelungen für den Lockdown in Baden-WürttembergRegelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg  ab 14. Februar 2021  ab 14. Februar 2021

Weitere Informationen auf 
» Baden-Württemberg.de

Impfstrategie und
umfangreiches FAQ

Tagesaktuelle
Infektionszahlen

Corona-Verordnung
des Landes§
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Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

+

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

• Kitas sollen ab 22. Februar für den Regel-
   betrieb unter Pandemiebedingungen öffnen.    
• An Grundschulen Präsenzunterricht im
   Wechselbetrieb ab dem 22. Februar, 
   Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt. 
• Weiterhin Fernunterricht an allen 
   weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren weiterhin 
   möglich. Ansprechpartner sind die Schulen 
   und Kitas vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen muss eine 
medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten, 
   Einsatzorten, sowie in Handwerks- und 
   Dienstleistungsbetrieben 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen. 

Ausnahme: Personal, das nicht direkt
   mit Patient*innen oder Bewohner*innen in 
   Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.
   • Während Veranstaltungen der Religions-
      ausübung

NEU

NEU

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

Landesweite Ausgangebeschränkungen 
sind aufgehoben.
Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 
100.000 Einwohner sieben  Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen 
überschritten ist.

Ansprechpartner der Stadt- und Landkreise
auf » Baden-Württemberg.de.

Ausgangsbeschränkungen NEU
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Dienstleistungen
Geschlossen:
 Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 
       und innerhalb eines definierten 
       Zeitfensters übergeben werden.

Ab 1. März:
Friseure sollen ab 1. März wieder öffnen 
können, wenn es das Infektionsgeschehen 
zulässt. Voraussetzung ist eine vorherige 
Anmeldung und Reservierung der 
Kund*innen innerhalb eines Zeitfensters. 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer.
• Tragen von medizinischen Masken.
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang. 

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen. 

AbstandAbstand
haltenhalten

HygieneHygiene
praktizierenpraktizieren

Medizinische Medizinische 
Maske tragenMaske tragen

Corona-AppCorona-App
nutzennutzen

regelmäßigregelmäßig
lüftenlüften

Gastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung
   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

NEU
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Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 
plus höchstens eine weitere Person, die nicht 
zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 
zusammen in einer festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-
gemeinschaften betreut werden. 

+

Reisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

• Kitas sollen ab 22. Februar für den Regel-
   betrieb unter Pandemiebedingungen öffnen.    
• An Grundschulen Präsenzunterricht im
   Wechselbetrieb ab dem 22. Februar, 
   Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt. 
• Weiterhin Fernunterricht an allen 
   weiterführenden Schulen. 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren weiterhin 
   möglich. Ansprechpartner sind die Schulen 
   und Kitas vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, 
   Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 
   möglich. 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen muss eine 
medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten, 
   Einsatzorten, sowie in Handwerks- und 
   Dienstleistungsbetrieben 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen. 

Ausnahme: Personal, das nicht direkt
   mit Patient*innen oder Bewohner*innen in 
   Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.
   • Während Veranstaltungen der Religions-
      ausübung

NEU

NEU

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 
   Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 
   und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 
   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 
   verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

Landesweite Ausgangebeschränkungen 
sind aufgehoben.
Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 
100.000 Einwohner sieben  Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen 
überschritten ist.

Ansprechpartner der Stadt- und Landkreise
auf » Baden-Württemberg.de.

Ausgangsbeschränkungen NEU
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Hotline des Landratsamtes 
Heidenheim für alle Fragen 
rund um COVID-19 
Tel. 07321/321-7777
Mo. – Fr.: 8.00 – 16.00 Uhr
Sa., So., Feiertage: 
14.00 –16.00 Uhr

Tel.	9625-0	•	Fax	9625-27
E-Mail:	rathaus@koenigsbronn.de	
Internet:	www.koenigsbronn.de

Nur mit telefonischer Termin ver ein-
barung!

Montag	–	Donnerstag,	8.00	Uhr	–	12.00	Uhr
und	14.00	Uhr	–	16.00	Uhr
Freitag,	8.00	Uhr	–	12.00	Uhr

In dringenden Fällen ist Bürgermeister 
Michael Stütz auch außerhalb der Öff-
nungszeiten des Rathauses unter Tel. 
0173/9873100 zu erreichen.

Steinheim	am	Albuch,	Forststr.	2	
(Eingang	Rückseite	der	Raiffeisenbank)	
Tel.	07329/919007
Fax	07329/1643
E-Mail:	steinheim-albuch.pw@polizei.bwl.de

Den/Die diensthabende/n Arzt/Ärztin  
erreichen	Sie	an	Wochenenden,	Feiertagen	
(durchgehend	24	Stunden)	sowie
Montag	 von	18.00	bis	8.00	Uhr
Dienstag	 von	18.00	bis	8.00	Uhr
Mittwoch	 von	12.00	bis	8.00	Uhr
Donnerstag	 von	18.00	bis	8.00	Uhr
Freitag	 von	16.00	bis	8.00	Uhr
immer	unter	Tel. 116117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: 
docdirekt	–	Kostenfreie	Onlinesprechstunde	
von	 niedergelassenen	 Haus-	 und	 Kinder-	
ärzten,	nur	für	gesetzlich	Versicherte	unter	
Tel. 0711/96589700 oder docdirekt.de

Die ärztliche Notfallpraxis erreichen Sie 
während deren Öffnungszeiten
Montag	 von	19.00	bis	22.00	Uhr
Dienstag	 von	19.00	bis	22.00	Uhr
Mittwoch	 von	15.00	bis	22.00	Uhr
Donnerstag	 von	19.00	bis	22.00	Uhr
Freitag	 von	17.00	bis	22.00	Uhr
Samstag	 von	8.00	bis	22.00	Uhr
Sonntag	 von	8.00	bis	22.00	Uhr
Feiertags	 von	8.00	bis	22.00	Uhr	
unter	Tel. 116117

Die kassenärztliche Notfallpraxis
befindet	 sich	 im	 Klinikum	 Heidenheim,	
Schlosshaustraße	100,	89522	Heidenheim,	
im	 Erdgeschoss	 von	 Haus	 C.	 Fußläufige	
Notfallpatienten	können	der	Beschilderung	
ab	der	Eingangshalle	folgen.
In lebensbedrohlichen Notfällen 
(z.B. Schlaganfall): 
Notrufnummer des DRK 112

(außerhalb	der	Öffnungszeiten)	
jeweils	von	8.30	Uhr	bis	8.30	Uhr.

Donnerstag, 18.02., 
Rathaus-Apotheke,	
Am	Rathaus	11,	Heidenheim

Freitag, 19.02., 
Brenz-Apotheke,	
Lange	Straße	9,	Herbrechtingen	

Samstag, 20.02., 
Schloss-Apotheke,	
Hauptstraße	51,	Heidenheim

Sonntag, 21.02., 
City-Apotheke,	
Karlstraße	1,	Heidenheim

Montag, 22.02., 
Steinhirt-Apotheke,	
Hauptstraße	17,	Steinheim	

Dienstag, 23.02., 
Kapell-Apotheke,	
Kapellstraße	1,	Heidenheim

Mittwoch, 24.02., 
Hohe-Wart-Apotheke,	
Grundweg	3,	Herbrechtingen

Donnerstag, 25.02., 
Sonnen-Apotheke,	
Bühlstraße	20,	Heidenheim	

kann	unter	Tel.	0711/7877777	
abgefragt	werden.

Für	Notfälle	wenden	Sie	sich	bitte	an	Ihren	
Haustierarzt.

Ökumenische	 Sozialstation	 Heidenheim	
Tel.	07321/9866-0

Irene	Dominicus,	Tel.	4247	

(Dieser	Dienst	ist	kostenlos)
So	erreichen	Sie	uns:	 Tel.	0170/8481912	
Ulrike	Fries,	Tel.	07328/4424
Claudy	Frey-Rathgeb,	Tel.	07328/7253

Bestattungshaus	Pusch,	Tel.	07328/5741

Tel.	08000/11616

Ärzte-NotdienstAllgemeiner Notruf 112
Feuerwehr 112
Unfall, Überfall 110
DRK-Rettungsdienst 
07361/19222

Störungsnummer für Strom
07961/9336-1401

Störungsnummer für Gas
07321/328-111

Störungsnummer für Wasser
07328/6272
07326/6470

Gemeindeverwaltung
Königsbronn

Polizeiposten

Dienstbereitschaft 
der Apotheken

Kontaktzeiten

Notrufnummer der
Gemeindeverwaltung

Zahnärztlicher Wochenend-
und Feiertagsdienst

Tierärztlicher Wochenend-
und Feiertagsdienst

Mobile Dienste

Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen

Hospizgruppe Königsbronn

Friedhofsverwaltung / 
Bestattungen

Ökumenische Nachbarschafts-
hilfe Königsbronn
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Schwarzes Brett

Abfallkalender

Folgende Abfuhrtermine finden in  
Königsbronn, Itzelberg, Ochsenberg 
und Zang statt.

Freitag,	19.	Februar
Gelber Sack 

Samstag,	20.	Februar
Altpapiersammlung der Vereine entfällt

Montag,	22.	Februar
Restmüll

Mittwoch,	24.	Februar
Altpapier
Biomüll

Öffnungszeiten
Wertstoff-Zentrum,	Wiesenstraße:		
Dienstag	von	13.00	Uhr	–	18.00	Uhr
2.	Samstag	im	Monat	von	8.00	–	11.30	Uhr

15. Februar – 01. März 2021
Lebensmittel Bystron 
Weikersbergstraße	3,	Königsbronn

Wer macht wann Betriebsferien

Glückwunschtafel

Wir beglückwünschen sehr herzlich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die in dieser oder der nächsten Woche ihren Geburtstag feiern können.

Namentlich gratulieren wir insbesondere unseren 70 Jahre alten und älteren
Einwohnern.

19.02. Dr. Gunther Kürbitz, Königsbronn	Ortsteil	Zang, zum 80.
20.02. Ute Weber, Königsbronn,	zum 75.
22.02. Renate Sternisko, Königsbronn, zum 85.
22.02. Meta Gühring, Königsbronn	Ortsteil	Ochsenberg,	zum 70.
23.02. Alice Haiduk, Königsbronn, zum 85.
23.02. Herbert Drössler, Königsbronn, zum 80.
24.02. Karl Fischer, Königsbronn, zum 85.
24.02. Suzanne Batchelor, Königsbronn, zum 70.

Veranstaltungen

Es finden keine Veranstaltungen statt!

Die gute Tat

Zu verschenken:

•		3	große	Welse	und	andere	Aquarium-
fische	und	Technik	wegen	Aufgabe.

•		1	Plattenspieler	aus	den	70ern	mit		
div.	Platten	(Klassik).

	 Tel.	0157/71458318
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Aus der Arbeit des 
Gemeinderates
Sitzung des Gemeinderats 
vom 11. Februar 2021
Entschuldigt: Gemeinderäte Bernd 
Eppli, Hermann-Josef Boch, Michael 
Bruch, Dr. Dietrich Kölsch

Bekanntgaben
Im	Dezember	2019	hat	der	Gemeinderat	
bereits	der	Änderung	und	Neufassung	des	
Kindergartenvertrages	 mit	 der	 evangeli-
schen	 Gesamtkirchengemeinde	 Heiden-
heim	 für	 den	 Betrieb	 der	 Evangelischen	
Kindertageseinrichtungen	 in	 Königsbronn	
zugestimmt.	
Auf	 Grundlage	 diesen	 Vertrags,	 hat	 das	
Gremium	beschlossen,	denselben	Vertrag	
mit	der	Katholischen	Kirchengemeinde	Kö-
nigsbronn	 ab	 dem	 Jahr	 2021	 abzuschlie-
ßen.	So	ist	eine	gewisse	Transparenz	und	
Gleichbehandlung	gewährleistet.	
Nun	 wurde	 der	 Vertrag	 mit	 der	 Katholi-
schen	Kirchengemeinde	zu	denselben	Be-
dingungen	wie	mit	der	Evangelischen	Kir-
chengemeinde	 unterzeichnet	 und	 gilt	 ab	
dem	01.01.2021.

Bauvorhaben
•	 	Neubau	von	6	Reihenhäusern,	Hecken-

weg	
	 	Der	 Gemeinderat	 stimmte	 dem	 Bau	

bei	 einer	 Enthaltung	 von	 Gemeinderat	
Bledow	 zu.	 Insbesondere	 sprach	 sich	
der	Gemeinderat	mit	seinem	Beschluss	
dafür	aus,	dass	der	private	Fußweg,	der	
den	 Wachholderweg	 mit	 dem	 Hecken-
weg	 verbindet,	 nicht	 öffentlich	 gewid-
met	 wird.	 Dadurch	 ist	 es	 möglich,	 für	
jedes	Haus	zwei	PKW-Stellplätze	auf	Pri-
vatgrund	zu	schaffen	und	die	Parksitua-
tion	 im	Heckenweg	durch	den	Neubau	
nicht	noch	zusätzlich	zu	belasten.

•	 	Neubau	 eines	 Einfamilienhauses	 mit	
Garage,	 Carport	 und	 Stellplatz,	 Lichten-
steinstraße	40

	 	Der	Gemeinderat	sprach	sich	einstimmig	
für	das	Bauvorhaben	und	für	die	Befrei-
ung	hinsichtlich	der	Erhöhung	der	EGFH	
aus.

•	 	Neubau	einer	Gaube	und	drei	Balkonen,	
Gartenstraße	9

	 	Der	Gemeinderat	sprach	sich	einstimmig	
für	das	Bauvorhaben	aus.

•	 	Neubau	 eines	 Einfamilienhauses	 mit	
Doppelgarage,	Zanger	Hauptstraße	

	 	Der	 Gemeinderat	 nahm	 das	 Bauvorha-
ben	zustimmend	zur	Kenntnis.

Ausübung Vorkaufsrecht für das Grund-
stück Aalener Straße 5, Königsbronn
Das	Grundstück	Aalener	Straße	5,	welches	
mit	 einem	 Wohnhaus	 bebaut	 ist,	 wurde	
verkauft.	 Das	 Objekt	 befindet	 sich	 inner-
halb	 des	Gebietes,	 für	welches	 eine	 Sat-
zung	 über	 ein	 besonderes	 Vorkaufsrecht	
nach	§	25	Abs.	1	Nr.	2	Baugesetzbuch	er-
lassen	wurde.	Dies	beinhaltet	ein	beson-
deres	Vorkaufsrecht	für	die	Gemeinde.
Im	Zuge	der	Ortskernsanierung	in	den	Jah-
ren	1982	–	2005	wurden	sämtliche	Grund-
stücke	im	näheren	Umfeld	des	genannten	
Objekts	von	der	Gemeinde	erworben	bzw.	
mit	 Sanierungsmitteln	 modernisiert	 oder	
in	die	Neustrukturierung	mit	einbezogen.
In	 der	 Vergangenheit	 war	 es	 jedoch	 nie	
möglich,	 das	 Grundstück	 Aalener	 Straße	
5,	 welches	 für	 städtebauliche	 Maßnah-
men	enorm	wichtig	ist,	zu	erwerben.	Mit	
diesem	Grundstück	wäre	 es	möglich,	 die	
Schickhardtstraße	 umzugestalten	 und	 für	
eine	 Verbesserung	 der	 Fußgänger-	 und	
Verkehrssituation	an	der	B19	zu	sorgen.
Der	 Gemeinderat	 sprach	 sich	 im	 Hinblick	
auf	die	Wichtigkeit	des	Grundstücks	in	der	
städtebaulichen	 Entwicklung	 von	 Königs-
bonn	 einstimmig	 für	 die	 Ausübung	 des	
Vorkaufsrechts	 aus.	 Gemeinderat	 Bledow	
enthielt	sich	der	Abstimmung.

Annahme von Spenden
Der	Gemeinderat	nahm	das	Spendenange-
bot	in	Höhe	von	50,00	Euro	an	und	stimm-
te	dem	angegebenen	Verwendungszweck	
einstimmig	zu.

Verschiedenes
Kostenbeteiligung Digitale Melde-
empfänger
Im	 Jahr	 2020	 wurden	 für	 alle	 ehrenamt-
lichen	 Einsatzkräfte	 auf	 die	 digitale	 Alar-
mierung	 umgestellt.	 Hierfür	 mussten	 im	
Jahr	2020	zentral	durch	den	DRK-Kreisver-
band	 neue	 digitale	 Meldeempfänger	 be-
schafft	werden.
Im	Falle	von	Königsbronn	sind	das	19	Ge-
räte,	 die	 je	 329,63	 Euro	 kosten.	 Der	 Ge-
meinderat	 hat	 beschlossen,	 sich	 hier	 mit	
einer	Beteiligung	an	den	Kosten	 in	Höhe	
von	50%	einzubringen.	Der	Gemeinderat	
stimmte	hier	einstimmig	zu	und	beschloss	
damit	auch	gleichzeitig	eine	außerplanmä-
ßige	Ausgabe	in	Höhe	von	3.131,49	Euro.

Sprechstunde der Integrations-
manager
Die	Sprechstunde	für	Geflüchtete	und	Eh-
renamtliche	 des	 Flüchtlingskreises	 kann	
aktuell	 nur	 nach	 Terminvergabe	 stattfin-
den.	Bitte	wenden	Sie	sich	hierzu	an	Frau	
Selcuk	oder	Herrn	Günther,	erreichbar	un-
ter	 integration@heidenheim.de	 oder	 Tel.	
07321/2772240.

Wahlbenachrichtigungsbriefe 
werden ausgetragen

Zurzeit	werden	im	Gemeindegebiet	die	
Wahlbenachrichtigungsbriefe	 für	 die	
Landtagswahl	 am	 14.	 März	 2021	 aus-
getragen.

Eine	 Wahlbenachrichtigung	 erhält	
grundsätzlich,	 wer	 in	 das	 Wählerver-
zeichnis	eingetragen	 ist.	Dies	sind	alle	
Wahlberechtigten,	die	seit	dem	31.	Ja-
nuar	in	Königsbronn	mit	Hauptwohnsitz	
gemeldet	sind.

Alle	Personen,	die	wahlberechtigt	sind	
und	bis	zum	Sonntag,	21.	Februar,	kei-
nen	 Wahlbenachrichtigungsbrief	 er-
halten	 haben,	 sollten	 sich	 möglichst	
schnell	 mit	 dem	 Rathaus,	 Wahlamt,	
Frau	 Klier,	 Tel.	 07328/9625-17,	 oder	
Herr	Maier,	Tel.	07328/9625-14,	in	Ver-
bindung	setzen.

Wie	 schon	 in	 den	 vergangenen	 Jah-
ren	 ist	 es	möglich,	 die	Briefwahl	 über	
die	 Homepage	 der	 Gemeinde	 unter	 	
www.koenigsbronn.de	zu	beantragen.
Als	Nachweis	ist	es	notwendig,	dass	Sie	
uns	 neben	 Ihrem	 Geburtsdatum	 auch	
Ihre	 Wählernummer	 und	 Wahlbezirks-
nummer	im	Antrag	mitteilen.
Die	 Briefwahlunterlagen	 werden	 dann	
an	Ihre	bei	uns	hinterlegte	Adresse	ge-
sandt.

Beachten Sie bitte die Mund- 
Nasen-Schutz-Pflicht und tragen 

Sie eine medizinische Maske!

Amtliche Bekanntmachungen
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Der	Kreisabfallwirtschaftsbetrieb	 teilt	mit,	
dass	die	Altpapiersammlungen	in		Königs-
bronn,	Itzelberg,	Ochsenberg	und	Zang	am	
Mittwoch, 24. Februar 2021,	stattfinden.
Zu	 beachten	 ist,	 dass	 bei	 diesen	 Samm-
lungen	das	gebündelte	oder	in	Kartonagen	
verpackte	Altpapier	bereits	bis	spätestens 
6.00 Uhr	bereitgestellt	werden	muss,	da	
statt	der	Vereine	–	aufgrund	der	aktuellen	
Corona-Vorschriften	 –	 ein	 gewerblicher	
Dienstleister	 ersatzweise	 einspringt	 und	
sammelt.	
Im März wird voraussichtlich wieder 
von den Vereinen gesammelt.

Unsere Musikschule ...
... für ein Leben mit Musik!

Hol Dir Dein Unterrichtspaket!

Taste it 	 2	x	30	Min.	 44,00	Euro
oder
AboCard 6	x	30	Min.	 130,00	Euro

Jetzt	auch	Online!

Das Unterrichtsangebot:
Klavier	/	Keyboard
Violine,	Viola,	Violoncello,	
Kontrabass
Gitarre,	E-Gitarre,	E-Bass
Trompete,	Posaune,	Waldhorn
Blockflöte,	Querflöte,	
Saxofon,	Klarinette
Schlagzeug
Gesang

www.musikschule-oberkochen.de

Die	 Jugendbücherei	 bietet	 nach vorheri-
ger Terminvereinbarung,	 einen	 Abhol-
service	an.	
D.h.,	 alle	 Leserinnen	 und	 Leser	 können	
ihre	Medienwünsche	uns	telefonisch	mit-
teilen	 oder	 über	 unsere	 Homepage/Fin-
dus	reservieren.	Wir	stellen	dann	das	Me-
dienpaket	zusammen	und	vergeben	einen	
Abholtermin.

Unsere Kontaktzeiten:
Montag:	10.00	Uhr	–	14.00	Uhr
Dienstag:	 09.00	Uhr	–	13.00	Uhr
Mittwoch:	 13.00	Uhr	–	18.00	Uhr
Donnerstag:	 09.00	Uhr	–	13.00	Uhr

Kontakt:	Tel.	07328/6589	oder
E-Mail:	jugendbuecherei@koenigsbronn.de

Über	 die	 Homepage	 der	 Gemeinde 
Königsbronn/Leben und Wohnen/
Jugend bücherei/Mediensuche online	
kann	man	unseren	Medienbestand	einse-
hen.	 Außerdem	möchten	wir	 darauf	 hin-
weisen,	 dass	 alle	 in	 der	 Jugendbücherei	
registrierten	Leserinnen	und	Leser	sich	bei	
der	„ostalb onleihe“, bei	der	wir	seit	drei	
Jahren	 Mitglied	 sind,	 anmelden	 können,	
um	virtuell	Medien	auszuleihen.

Neues Lesefutter!!!

Bilderbücher für die Kleinen
Du gehörst zu uns oder jeder ist ein 
bisschen anders von	Julia	Volmert
Mama Muh und Krähe werden Freunde 
von	Jujja	Wieslander
Leo Lausemaus ist wütend von	 Andrea	
Dami

Lesealter von 6 bis 9 Jahren
Silbengeschichten zum Lesenlernen
•		Schulgeschichten	von	Alexandra	Fischer-

Hunold
•		Piratengeschichten	 vom	 Alexandra	 Fi-

scher-Hunold
Der kleine Major Tom – Die Wüste lebt 
(13) von	Bernd	Flessner
Eulenzauber – Der goldene Hirsch (14) 
von	Ina	Brandt
Im Zeichen der Zauberkugel – Die Macht 
des magischen Zirkels (6) von	 Stefan	
Gemmel
TKKG Junior – Der verborgene Schatz 
(12) von	Benjamin	Tannenberg
Sternenschweif von	Linda	Chapman
67.	Die	geheime	Flaschenpost
68.	Alpaka	in	Not

Die drei Fragezeichen Kids
86.	Riesen	in	Rocky	Beach	von	Ulf	Blanck
87.	Das	Geisterspiel	von	Boris	Pfeiffer

Neue Comic-Reihen / Lesealter 6 bis 
8 Jahre
my LITTLE PONY – Freundschaft ist Ma-
gie von	Ted	Anderson
ARIOL von	Emmanuel	Guibert
JOMMEKE von	Jef	Nys

Lesealter von 10 bis 12 Jahren
Die Abenteuer des Apollo – Die Gruft 
des Tyrannen (4) von	Rick	Riordan
Die Duftapotheke von	Anna	Ruhe
4.	Das	Turnier	der	tausend	Talente
5.	Die	Stadt	der	verlorenen	Zeit
Survival von	Andreas	Schlüter
6.	Der	Schrei	des	Affen
7.	Von	Haien	umzingelt

Krimis und Romane für Erwachsene
Todesreigen –	Thriller	von	Andreas	Gruber
Die Stadt im Himmel –	Historische	Fami-
liengeschichte	von	Charlotte	Roth
Oktoberfest 1900 – Träume und Wagnis 
–	Historischer	Roman	von	Petra	Grill
Die Schwestern Chanel –	Historischer	Ro-
man	von	Judithe	Little
Die Schokoladenvilla – Zeit des Schick-
sals (3) –	 Historischer	 Roman	 von	 Maria	
Nikolai
Der Mädchenwald –	 Thriller	 von	 Sam	
Lloyd
Der Himmel auf Erden –	15	ausgesuch-
te	 Geschichten	 (Sammlung)	 von	 Jeffrey	
Archer
Willst du Blumen, kauf dir welche –		
(K)ein	Romantik-Roman	von	Ellen	Berg
Vergiss kein einziges Wort –	 Familien-
epos	von	Dörthe	Binkert
Sein eisiges Herz –	 Thriller	 von	 Sandra	
Brown
Die Rabentochter –	 Psychothriller	 von		
Karen	Dionne
Das Gedächtnis des Herzens –	 Roman	
von	Jan-Philipp	Sendker
Der Spiegelmann –	 Kriminalroman	 von	
Lars	Kepler
Elsas Glück –	 Familienroman	 von	 Beate	
Maly
Kinderklinik Weißensee –	Zeit	der	Wun-
der	–	Familiensaga	von	Antonia	Blum

Kreisabfallwirtschafts-
betrieb Heidenheim

Musikschule

Jugendbücherei

Foto: Andreas Hug
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Ökumenische Nachrichten

Vorschau
Nach	 der	 ökumenischen	 Bibelwoche	 und	
dem	 Mundartgottesdienst	 geht	 es	 öku-
menisch	weiter:	Am	Freitag,	5.	März,	fin-
det	 der	Weltgebetstag	 zum	Thema	 „Wor-
auf	bauen	wir?"	statt.	Um	18.00	Uhr	sind	
Frauen	 und	Männer	 aller	 Konfessionen	 in	
die	 katholische	 Kirche	 Mariä	 Himmelfahrt	
zum	Gottesdienst	eingeladen.	Für	Familien	
findet	ein	Weltgebetstag-Gottesdienst	 am	
Sonntag,	7.	März,	um	14.30	Uhr,	ebenfalls	
in	 der	 katholischen	 Kirche	 statt.	 Genau-
ere	 Informationen	finden	Sie	 im	nächsten	
Wochen	blatt.
Auch	 in	 diesem	 Jahr	 gibt	 es	wieder	me-
ditative	 Abendgottesdienste	 zum	 Kräfte-
sammeln	und	zur	Ruhe	kommen.

Faschingsratgeber in Corona-Zeiten
Am	 vergangenen	 Faschingssonntag,	
14.	 Februar	 2021,	 haben	 beide	 Pfarrer,	
Christoph	 Burgenmeister	 und	 Dietmar	
Krieg,	 in	 bewährter	 Manier	 wieder	 auf	
Schwäbisch	 gereimt	 und	 so	 zur	 Fasnets-
stimmung	 in	 der	 Mariä-Himmelfahrt-Kir-
che	 beigetragen.	 Diesmal	 stand	 die	 Hei-
lung	 der	 Tochter	 einer	 syrophönizischen	
Frau	im	Mittelpunkt.	Jesus	zeige	sich	darin	
lernfähig	 und	 merkte	 „en	 seim	 Megges:	
Ausländer	 ond	 Fraua	 send	 ao	 Menscha	
ond	 net	 bloß	 ebbes“!	 Man	 dürfe	 darauf	
vertrauen,	 dass	 es	 da	 „doch	 no	 oin	 geit,	
der	über	ällem	stoht	ond	mit	uns	goht,	uns	
zom	Stärka	ond	zum	Leita.	’S	kommet	ao	
wieder	andere	Zeita“!	Die	Frau	 ließe	sich	
ihren	 „Glauba	 an	 Jesus	 net	 nehma,	 ao	
von	Dämona	und	Vira	en	meiner	Zuaver-
sicht	 net	 lähma“!	 Die	 zahlreichen	 Mitfei-
ernden	bedankten	sich	bei	den	Predigern	
mit	einem	freundlichen	Applaus.	Und	am	
Ende	gingen	alle	unter	Gottes	Segen,	der	
am	Valentinstag	besonders	den	liebenden	
Menschen	galt.

Evangelische 
Gesamtkirchengemeinde

Gottesdienste:

Sonntag, 21.02.2021
10.00	Uhr		Gottesdienst	im	ev.	

Gemeinde	haus	Königsbronn	
(Diakonin	Eva	Schunk)

Gottesdienst gestreamt:
Inzwischen	 sind	 dank	 eines	 ehrenamt-
lichen	 Technikteams	 die	 Sonntagsgottes-
dienste	 in	 Königsbronn	 seit	 dem	 14.02.	
auch	live	oder	in	der	Nachschau	später	im	
Internet	zu	sehen.	Den	Link	finden	Sie	auf	
der	 Homepage	 www.kirchengemeinde-
koenigsbronn.de	oder	unter	
www.youtube.com/channel/
UCoScMwZWmnh1K8McB10ZOlg/
videos?view=57.

Sonstige Veranstaltungen:
Der	Konfi-Unterricht	findet	digital	statt.

Sonstige Veranstaltungen:

Mittwoch, 24.02.2021
20.00	Uhr	 KGR-Sitzung	via	Teams

Unser Pfarrbüro ist für Sie da:
www.kirchengemeinde-koenigsbronn.de

Das	Pfarrbüro	ist	für	den	Publikumsverkehr	
geschlossen.	
Telefonisch	 erreichen	 Sie	 Pfarramtssekre-
tärin	 Anke	 Oberhäußer	 am	 Montag	 und	
Dienstag	von	15.00	Uhr	bis	18.00	Uhr	und	
am	Donnerstag	von	8.30	Uhr	bis	12.30	Uhr	
unter	Tel.	6216	und	unter	E-Mail:	Pfarramt.
Koenigsbronn@elkw.de.
Kirchenpflegerin	Iris	Härlen	ist	am	Montag	
und	Dienstag	von	8.30	Uhr	bis	12.30	Uhr	
unter	 Tel.	9229791	und	unter	E-Mail:	Kir-
chenpflege.Koenigsbronn@elkw.de	 zu	 er-
reichen.	
Pfarrer	Burgenmeister	erreichen	Sie	unter	
9246898,	 E-Mail:	 Christoph.Burgenmeis-
ter@elkw.de	oder	unter	0157/33155315.

Vertretung
Pfarrer	 Burgenmeister	 ist	 bis	 21.02.2021	
im	Urlaub.	Die	Vertretung	hat	 in	dringen-
den	Fällen	Pfarrerin	Streib.

Die Zanger Dorfkirche ist jeden Mitt-
woch von 10.00 – 18.00 Uhr zur persön-
lichen Andacht geöffnet.

Sonstige Veranstaltungen:
Mittwoch, 24.02.2021
19.00	Uhr	 KGR-Sitzung	via	Teams

Evang. Pfarramt Zang
www.zang-evangelisch.de
Pfarrerin	Dina	Streib
Tel.	07328/921875
Dina.Streib@elkw.de

Im Pfarrbüro erreichen Sie
nach	telefonischer	Voranmeldung:
Pfarramtssekretärin	Melanie	Forell
Dienstag	und	Freitag	
von	9.45	Uhr	bis	11.30	Uhr
Tel.	07328/921873
pfarramt.zang.koenigsbronn-2@elkw.de

Rosenkranzgebet: täglich um 17.00 
Uhr (wenn kein Abendgottesdienst 
stattfindet)

Freitag, 19.02.2021
09.00	Uhr	Eucharistiefeier	

Sonntag, 21.02.2021
1. Fastensonntag
10.30	Uhr		Eucharistiefeier	

Dienstag, 23.02.2021
18.00	Uhr		Stilles	Gebet
18.30	Uhr			Eucharistiefeier	(Miteinander	

Teilen)

Freitag, 26.02.2021
09.00	Uhr		Eucharistiefeier	

Keine sonstige Veranstaltungen der 
Kath. Kirchengemeinde

Katholisches Pfarramt

Pfarrbüro:
Aalener	Straße	42,	89551	Königsbronn
Tel.	07328/6204	
MariaeHimmelfahrt.Koenigsbronn@drs.de

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Königsbronn

Evangelische Kirchen-
gemeinde Zang

Katholische
Kirchengemeinde

Foto: Katholische Kirchengemeinde
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Regelmäßige Öffnungszeiten 
und Erreichbarkeit
Mo.,	Do.,	Fr.,	10.00	–	12.00	Uhr
Di.,	15.00	–	17.00	Uhr
In	 dringenden	 seelsorgerlichen	 Angelegen-
heiten	 können	Sie	unter	der	Mobilnummer	
0152/05158347	 eine/n	 pastorale/n	 Mitar-
beiter/in	aus	der	Seelsorgeeinheit	erreichen.

Kirchenpflege Königsbronn
MariaeHimmelfahrt.Koenigsbronn@
nbk.drs.de
Kreissparkasse	Heidenheim
IBAN:	DE94	632500300000808219
BIC:	SOLADES1HDH

Sprechzeit	von	Pfarrer	Dietmar	Krieg	nach	
Vereinbarung	möglich.
Pfarrer	Dietmar	Krieg,	Brenzlestr.	32,	
89520	Heidenheim,	Tel.	07321/64221
dietmar.krieg@drs.de

Gemeindereferentin	Ilse	Ortlieb
Büro	(i.d.R.	Montag-	und	Freitagvormittag)	
Tel.	07328/922040,	ilse.ortlieb@drs.de

Gemeindereferent	Stefan	Wietschorke
Tel.	07328/922039
stefan.wietschorke@drs.de

Bischöflicher Hirtenbrief und AHA- 
Regeln
Bischof	 Dr.	 Gebhard	 Fürst	 stellt	 seinen	
diesjährigen	Gruß	 zum	Beginn	der	Öster-
lichen	Bußzeit	 unter	 das	 biblische	Motto:	
„Das	ist	ein	Fasten,	wie	ich	es	liebe…“	(Je-
saja	58,6)	und	nimmt	dabei	Bezug	auf	die	
aktuelle	Pandemie.	
Bitte	weiterhin	an	die	AHA-Regeln	denken:	
Abstand	1,50	m	voneinander,	Hygiene	be-
achten	sowie	Alltagsmaske	aufsetzen.	Das	
Tragen	 eines	 geeigneten	 Mund-Nasen-
Schutzes	 innerhalb	 der	 Kirche	 und	 wäh-
rend	des	 gesamten	Gottesdienstes	 bleibt	
weiterhin	verpflichtend.	Für	alle,	die	keine	
zulässigen	 Masken	 dabeihaben,	 werden	
durch	 die	 Ordnungsdienste	 medizinische	
Filtermasken	bereitgestellt.

SVH Gesamtverein Beitragseinzug
Wir	möchten	darauf	 hinweisen,	 dass	An-
fang	 März	 der	 jährliche	 Mitgliedsbeitrag	
für	den	Sportverein	Königsbronn	(Gesamt-
vereinsbeitrag)	eingezogen	wird.

Hier	die	Übersicht	der	Beitragsätze:
1.	Erwachsener:	50,00	Euro
2.	1.	Kind	bis	18	Jahre:	35,00	Euro
3.	2.	Kind	bis	18	Jahre:	25,00	Euro
4.	3.	Kind	bis	18	Jahre:	15,00	Euro
5.	Weiteres	Kind:	beitragsfrei	00,00	Euro
6.		Rentner,	Pensionär	

Studenten	(	bis	27	),	Schüler:	35,00	Euro
7.	Familienbeitrag	ab	2	Pers.	(	1	Erwachs.	
+	1	Kind):	80,00	Euro
8.	Familienbeitrag	ab	3	Pers.	(2	Erwachs.	
+	Kinder):	90,00	Euro

Für	 Rückfragen	 hierzu	 wenden	 Sie	 sich		
bitte	an:	
Matthias	von	Ohlen:	
vorstand@SVH-Koenigsbronn.de
oder	Georg	Lutsch:	
registerwart@SVH-Koenigsbronn.de

Bericht Nordische Junioren-Ski-Welt-
meisterschaft 2021 in Lahti, Finnland
Andersen mit Rang 20 bei der Junioren-
Weltmeisterschaft

Vergangene	Woche	fanden	die	Nordischen	
Junioren-Weltmeisterschaften	für	die	Jahr-
gänge	2001	und	jünger	im	finnischen	Lahti	
statt.	 Der	 18-jährige	 Kirchheimer	 Jan	An-
dersen	 kam	 dabei	 schon	 im	 Training	 mit	
der	 sehr	 windanfälligen	 Schanze	 in	 Lahti	
gut	zurecht.	
Auch	im	Wettkampf	gelang	ihm	ein	guter	
Sprung	über	88	Meter	auf	der	K-90-Schan-
ze,	und	das	reichte	am	Ende	zu	Platz	14	im	
Feld	der	52	Kombinierer	aus	16	Nationen.

Gewinner	 des	 Springens	 war	 Johan-
nes	 Lamparter	 aus	 Österreich	 mit	 einem	
Sprung	auf	95	Meter.	Lamparter	liegt	mo-
mentan	auf	dem	7.	Rang	des	Gesamtwelt-
cups	der	Herren	und	wird	auch	bei	der	WM	
in	Oberstdorf	an	den	Start	gehen.

Andersen	 durfte	 mit	 einem	 Rückstand	
von	1:08	Minuten	auf	 die	 anspruchsvolle	
10-Kilometer-Strecke	 bei	 Minus	 17	 Grad	
gehen	 und	 war	 damit	 Zweitbester	 der	
vier	deutschen	Starter.	Christian	Frank	aus	
Berchtesgaden	hatte	als	11.	des	Springens	
mit	51	Sekunden	Rückstand	die	beste	Aus-
gangsposition	der	Deutschen.	
Jan	Andersen,	der	für	den	SC	Königsbronn	
startet,	 ging	den	 Lauf	 kontrolliert	 an	und	
verlor	dadurch	ein	paar	Positionen.	Einige	
starke	 Läufer	 überholten	 ihn	 auch	 auf-
grund	der	geringen	Abstände	und	Ander-
sen	belegte	zum	Schluss	Rang	20.
An	 der	 Spitze	 des	 Feldes	 zog	 Lamparter	
davon	und	sicherte	sich	am	Ende	mit	Lauf-
bestzeit	überlegen	die	Goldmedaille.	
Christian	 Frank	 endete	 als	 bester	 Deut-
scher	auf	Platz	9,	Tristan	Sommerfeldt	auf	
Platz	15	und	Simon	Mach	auf	Platz	25.
„Mit	 dem	 Sprung	 war	 ich	 sehr	 zufrieden	
aber	 im	 Lauf	 fehlt	 noch	 einiges	 bis	 zur	
Spitze.	Das	gilt	es	bis	zur	nächsten	Saison	
aufzuholen”,	 resümierte	 Andersen	 nach	
dem	Wettkampf.

Im	Mixed-Team-Wettbewerb,	bei	dem	An-
dersen	nicht	am	Start	war,	verlor	Deutsch-
land	den	Zielsprint	gegen	 Italien	und	be-
legte	 den	 undankbaren	 4.	 Rang.	 Sieger	
war	Norwegen	vor	Österreich.

Vereinsberichte

Königsbronn

Königsbronn

Sportverein
Herwartstein 05 e.V.

Sportergebnisse

Skiclub Königsbronn C

Foto: Torill Andersen

Bitte halten Sie ausreichend Abstand
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2 bis 3-Zimmerwohnung
bevorzugt in Königsbronn
zu mieten
mit Terrasse oder Balkon und Keller

Telefon 0173 325 3635

Alleinstehender Herr in fester
Anstellung sucht dringend 

Lieber Günter
* 12.06.1939    † 20.02.2016

Wenn meine Liebe zu Dir 
einen Weg zum Himmel fände,

die Erinnerung an Dich 
zu Stufen würden,

dann würde ich hinaufsteigen 
und Dich zurückholen.

Wir vermissen Dich soo sehr!

Deine Ursl und Idefix

1 – 2-Zimmer-
Wohnung in Zang 

für Mitarbeiter gesucht
Reit- und Fahrverein 

Königsbronn.

Tel. 0172/6457504

ZANG
Wohnhaus / Bauplatz 
von Privat gesucht.

Chiffre 02/2021

Aalen · Ellwangen · Bartholomä

Der Erinnerung
        einen Ort geben

73566 Bartholomä · Tel. 07173 7919 ·

S T E I N W E R K S T A T T

Haschka.de

Grabmale & Natursteine | Tel. 0 73 21.6 43 22
Königsbronner Str. 10  | 89520 Heidenheim

H O   F

R U D O L F P O S T

BRENZAPOTHEKE

SENIOREN

Auch an der Tankstelle Königsbronn erhältlich
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ADLER
Königsbronn

PENSION

2 möblierte Zwei-Raum- 

wohnungen zu vermieten
kurz- oder langfristig, geignet für Monteure/Handwerker

Einzel- und Doppelzimmer zu vermieten

Carmen und Stefano Gioia

Königsbronn · Schwarzer Weg 2
Mobil: 0179-8762191 · Pizzeria: 07328-8160010 
Privat: 07328-8169787

Leckere PIZZA + Lasagne
Abholung bis 21 Uhr
Öffnungszeiten: Donnerstag – Samstag 17 Uhr bis 21.00 Uhr
Sonntag 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr und 17 Uhr bis 21.00 Uhr

. . .  MEHR ALS NÄHEN

Heidenheimer Straße 4
73447 Oberkochen
Tel. 0 73 64 / 66 67

Fax 0 73 64 / 41 23 0

Der Laden bleibt weiterhin auf be-
hördliche Anweisung geschlossen.

Ab sofort bieten wir Ihnen daher, nach 
tel. Anmeldung unter 07364/6667, 

einen Click&Collect-Service an.
Gerne können Sie Ihre Waren 

telefonisch oder unter der E-Mail 
michaela@steckbauer-oko.de  

bestellen und zum vereinbarten  
Termin im Laden abholen.

Auch die Werkstatt ist unter diesen 
Bedingungen geöffnet.

Wir freuen uns, Sie wieder unter  
Einhaltung der Hygieneregeln  

begrüßen zu dürfen. 
Bleiben Sie weiterhin gesund.

Michaela und Jürgen Steckbauer
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Sonderpreise!Sonderpreise!
Unsere gesamte Sommerware Unsere gesamte Sommerware 

stark reduziert!stark reduziert!

20%     20%     30%30% 50%50%

Beer Kleidung
Postagentur

Annemarie Leinberger-Weber
89551 Königsbronn · Aalener Str. 25 · Tel. 6580

Gröner
Fernsehtechnik
TV-SAT-MULTIMEDIA
Tel. 0 73 29 - 3 36
Steinheim · Ostheimer Str. 14

Mit eigener Service-Werkstatt

Vom 3. August bis 11. September 2015
haben wir folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 
6.30 bis 12.00 Uhr geöffnet,

Freitag 6.30 – 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Samstag geschlossen.

Wir machen 
» Betriebsferien « 

 

Vom 3. 8. 2015 (Montag) bis 
einschließlich 26.08.2015 (Mittwoch) 

 
 

Ab 27.08.2015 (Donnerstag) ist das 
Café wieder wie gewohnt geöffnet 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Eichhaldenstr. 4  -  89551 Königsbronn 
Tel. 0174 54 55 657 
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Schreibwaren

Aalener Str. 11 89551 Königsbronn Tel. 07328/919428

Neu: DPD-Pickup-Paketshop
Wir brauchen Platz.

Auf alle Geschenke und Saisonartikel 10% – 50% Rabatt.

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 6.30 – 12.00 Uhr
Freitag durchgehend 6.30 – 14.00 Uhr
Samstag geschlossen

Dringend!
Suche 3 – 4-Zimmer-Wohnung 

oder Haus
in Königsbronn/Itzelberg zu mieten. Ich bin 
alleinerziehende Mutter von 2 schon großen 

Kindern und verfüge über ein Festeinkommen. 
Wir sind eine ganz sympathische Familie, ma-
chen keinen Ärger und halten die Wohnung/
das Haus in Topzustand! Sie brauchen sich 
deswegen also keine Sorgen zu machen!

Bitte Kontakt über: 
leo1119@gmx.de oder vormittags unter der 

Nummer: 07321/34907-11.
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Wir bauen für Ihr Leben gern
Schlüsselfertige Einfamilienhäuser

Heinrich Hebel®

Wohnbau GmbH
Hohlenstein 6                 89522 Heidenheim
Tel. 0 73 21 / 95 02-0   www.heinrich-hebel.de

Amtsblatt Königsbronn
KW 07 + 09 / 2021

Häusliche „24 Stunden“
oder „Stundenweise“
Pflege und Betreuung

Ambulanter Pflegedienst
Liebevoll, professionell und immer zuverlässig

®

Memminger Torstr. 16 - 18 • 89537 Giengen/Brenz
Tel. 07322 - 95 45 080 • www.pflegekräftebörse.de

Für jeden Neukunden -Für jeden Neukunden -
Willkommens-BonusWillkommens-Bonus bis zu 1.000,- E

Daheim statt im Pflegeheim

Höhere Betreuungszeit, mehr Service,
günstiger im Eigenanteil!

TAKE AWAY ANGEBOT.
GUTES AUS DER LÖWENKÜCHE

KW 7

VITAL BLATTSALATE 
mit grünem Spargel 

& gebackenem Demeter Ei
10,50 €

GEMISCHTER SALAT
mit Kartoffelsalat

5,50 €

WIDMANN´S ZWIEBELROSTBRATEN 
mit Maultäschle und Bratkartoffeln

20,00 €

SCHWÄBISCHES FESTTAGSESSEN
Rinder & Schweinemedaillons
 mit Pfeffer- & Pilzrahmsoße,

dazu Maultäschle, Spätzle und Bubenspitzle
19,50 €

GEBRATENES FLUSSZANDERFILET
in Krustentierschaum, 

dazu wilder Brokkoli & Kartoffel - Limonenstampf
23,50 €

GEFÜLLTER KALBSBRATEN IN RAHMSOSSE
dazu kleines Gemüse und Kräuterspätzle
17,50 €

WIDMANN´S SPARE RIBS 
mit Cole Slaw und Ofenkartoffeln
11,50 €

GEFÜLLTE OSTALB LAMMBRUST
in Gemüsejus, dazu Bubenspitzle
16,50 €

HAUSGEMACHTE GEMÜSEMAULTÄSCHLE
mit Ziegenkäse - Schmelze
und Wintergemüse - Ragout
12,50 €

QUARKMOUSSE MIT BIRNENRAGOUT
weißer Schokolade und Karamell
- kreiert von unseren „Young Chefs“
12,50 €

EIS AUS DER TRUHE  
Portions - oder Familienbecher BITTE BITTE 

VORBESTELLENVORBESTELLEN
WWW.WIDMANNS-ALWWW.WIDMANNS-ALBLEBEN.DEBLEBEN.DE

07328/9627007328/96270

SA. & SO.
12.00 - 19.00

FEINKOSTLADEN
DO-MO

GEÖFFNET

EMPFEHLUNG

ROSA GEBRATENES ROSA GEBRATENES 
REHNÜSSLE REHNÜSSLE 

mit Kräuterhäubchen,mit Kräuterhäubchen,
 dazu Schlehensößle dazu Schlehensößle

Selleriepüree Selleriepüree 
und Kartoffeltörtchenund Kartoffeltörtchen

24,50 €24,50 €

Gutes für 

DAHEIM
# T A K E A W A Y
# K O C H B O X E N
# DI N N E R@H OM E

 89555 Steinheim · Zeppelinstraße 19 
Tel. 07329 -92 040 · info@kraft-steinheim.de

Bad
Heizung
Solar

    Komplettbäder

   Moderne Heizungen

 Solaranlagen

Kundendienst

Bauflaschnerei

Ort Datum Unterschrift

Produktionsfreigabe ohne Änderung

Produktionsfreigabe nach Änderung
Erneute Zusendung nach Änderung

Bunsenstraße 3 · 64293 Darmstadt · Telefon 06151 9933-0 · Fax 9933-33 · E-Mail: info@city-bild-werbung.de

Wir arbeiten in unserem Haus mit modernsten Mitteln. Bedingt durch verschiedene Faktoren, wie Umgebungslicht, Durchleuchtung und Materialbeschaffenheit 
können wir keine 100%ige Farbverbindlichkeit garantieren.

Werbeort : KL Heidenheim 
Auftrags-Nr. : 801268
Auftrags-Datum : 11.01.2012

Zeichnung vom  : 18.01.2013
Gestaltung : bh

(Grafische Darstellung, Inhalt und Text)

City Autolackierung
Meisterwerkstatt für Fahrzeuglackierung

Unfallinstandsetzung

Abhol / Bringdienst

Kostl. Ersatzwagen

Unfallinstandsetzung

Abhol / Bringdienst

Kostl. Ersatzwagen

Unfallinstandsetzung

Abhol / Bringdienst

Kostl. Ersatzwagen
www

Gutenbergstr. 8 · Heidenheim · Tel. 07321 45238

City Autolackierung

www.city-autolackierung.de
Gutenbergstr. 8 · Heidenheim · Tel. 07321 45238
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Gutenbergstr. 8 · Heidenheim · Tel. 07321 45238Gutenbergstr. 8 · Heidenheim · Tel. 07321 45238
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Liebe Kunden, wir freuen uns, 
dass wir am 02. März 2021 
wieder öffnen.

Ihr könnt uns ab dem 
22. Februar 2021, ab 9.00 Uhr, 
unter Tel. 07328/4838 zur 
Terminvereinbarung erreichen.

Bitte habt Verständnis für die 
neuen Hygienemaßnahmen,
aber wir geben unser Bestes.
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Sanitäts haus
Johannes Bonn

Sanitätshaus Johannes Bonn GmbH
Aalener Str. 6, 89520 Heidenheim

Telefon 07321 660 61 60
www.sanitaetshaus-j-bonn.de

Kompressionsstrümpfe - Schuheinlagen - Bandagen
Orthesen - Prothesen - Rollatoren - Pflegehilfsmi�el
Badehilfen - Pflegebe�en - Rollstühle - Treppenli�e


